
• Die IG Metall und der Interkulturelle Rat haben 

umfangreiche Hintergrundmaterialien zur Options-

pflicht zusammengestellt: www.igmetall.de

• Die Kampagne „Wider den Optionszwang“ bietet 

aktuelle Informationen zur Optionspflicht und

Links zu relevanten Informationsmaterialien: 

www.wider-den-optionszwang

• Bei Fragen zur Optionspflicht kann man sich an 

die Migrationsberatungsstellen der Wohlfahrtsver-

bände wenden. Recherche zu Beratungsstellen in

der Nähe: www.bamf.de

• Beraten können auch die Jugendmigrationsdienste,

die sich an junge Menschen mit Migrationshinter-

grund richten: www.jugendmigrationsdienste.de

• Gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung, der

Evangelischen Kirche und dem Diakonischen Werk

in Hessen und Nassau, dem Interkulturellen Rat

und der Open Society Justice Initiative hat die 

IG Metall einen Rechtshilfefonds zur Unterstützung

von Optionspflichtigen eingerichtet: 

www.interkultureller-rat.de
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Was ist eigentlich 
die Optionspflicht?
Informationen für Betriebsräte, 
JAVen, Vertrauensleute und 
Interessierte

OPTIONSZWANG
N

Der Rechtshilfefonds wurde zur Unterstützung von opti-

onspflichtigen Kindern ausländischer Eltern eingerichtet.

Verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwält/innen können bei

dem Fonds für ihre Mandanten finanzielle Unterstützung

für die vorgerichtliche Vertretung im Optionsverfahren

oder für ein verwaltungsgerichtliches Verfahren beantragen. 

Die beteiligten Organisationen wollen die anwaltliche 

Vertretung von Betroffenen im Verwaltungsverfahren 

oder auf dem Klageweg unterstützen. Sie wollen so dazu

beitragen, dass einige der vielen offenen Rechtsfragen im

Verfahren oder vor Gericht beantwortet werden. Zugleich

wollen sie durch die Dokumentation von Einzelfällen ge-

genüber den politisch Verantwortlichen und der Öffent-

lichkeit deutlich machen, dass die Optionspflicht im

Staatsangehörigkeitsrecht eine Ungleichbehandlung 

darstellt, die in einem modernen Einwanderungsland

keine Zukunft haben darf. 

Anträge auf Unterstützung durch den Rechtshilfefonds 

für Optionspflichtige können verfahrensbevollmächtigte

Rechtsanwält/innen beim Interkulturellen Rat stellen, 

bei dem der Rechtshilfefond angesiedelt ist. Antragsfor-

mulare, Fördervoraussetzungen und -richtlinien für den

Rechtshilfefonds sowie weitere Informationen fin den sich

im Internet unter www.wider-den-optionszwang.de sowie

auf den Homepages der beteiligten Organisationen.  

Infos, Links, Beratung Rechtshilfefonds eingerichtet



die Optionspflicht schafft große Ver-

unsicherung bei den Betrof fenen, in

ihrem Freundeskreis, in ihren Familien

und in ihren Betrieben. In den nächsten

Jah ren werden sich verstärkt Auszubil-

dende, Dual-Studierende und andere

junge Menschen an Euch wenden, die

von der Optionspflicht betroffen sind. 

In diesem Jahr müssen sich rund 3.400 junge Menschen

des Jahrgangs 1990 zwischen der deutschen und der

Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden. Bis 2017 

wird ihre Zahl langsam auf etwa 6.800 Personen pro Jahr

ansteigen, 2018 schlag artig auf 40.000 Personen pro Jahr.

Das sind mehr als fünf Prozent eines Jahrgangs. Mit den

Folgen haben nicht nur die Be troffenen selbst, sondern

auch die Betriebe zu kämpfen. Vielleicht werdet auch Ihr

von Kolleginnen oder Kollegen um Rat und Tat gefragt. Bin

ich optionspflichtig? Wie kann ich meine Staatsangehörig-

keiten behalten? Und wie kann ich mich gegen einen Ent-

zug wehren?

Um Euch bei der Klärung dieser Fragen zu helfen, haben

wir dieses Infoblatt erstellt. Als IG Metall fordern wir die

sofortige Abschaffung der Optionspflicht. Wir setzen uns

dafür ein, dass alle Menschen in Deutschland auf Augen-

höhe miteinander leben und unsere Demokratie aus der

vorhandenen Vielfalt neue Impulse zieht. Am Ende werden

wir alle davon profitieren.

Seit dem Jahr 2000 erhalten in Deutschland geborene Kin der

ausländischer Eltern neben der Staatsangehörigkeit der Eltern

auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Voraus set zung: 

Mindestens ein Elternteil lebt seit 8 Jahren rechtmäßig in

Deutschland. Auf Antrag der Eltern konnten auch nach 

1990 geborene Kinder von der Regelung Gebrauch machen. 

Die Betroffenen sind „optionspflichtig“. Sie müssen sich 

bis Ende des 23. Lebensjahrs zwischen ihrer deutschen und 

ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit entscheiden. Die

Options pflicht unterteilt junge Deutsche in drei „Klassen“:

• Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil Deutscher ist,

unterliegen der Optionspflicht nicht! Sie dürfen neben der

deutschen auch die ausländische Staatsangehörigkeit

ihrer Eltern dauerhaft behalten.

• Kinder, deren Eltern anerkannte Flüchtlinge, Bürger eines

EU-Mitgliedstaats oder eines Landes sind, das nicht aus

der Staatsangehörigkeit entlässt (z.B. Iran, Afghanistan,

Marokko), sind optionspflichtig! Stellen sie bis zum Ende

des 21. Lebensjahrs einen Beibehaltungsantrag, dürfen 

sie dauerhaft ihre bisherigen Staatsangehörigkeiten 

behalten. Versäumen sie die Frist, müssen sie sich bis 

zum Ende des 23. Lebensjahrs entscheiden.

• Alle anderen Kinder ausländischer Eltern müssen bis zum

Ende des 23. Lebensjahrs für die deutsche oder für die

Staatsangehörigkeit der Eltern optieren. Ausnahmen sind

auf Antrag bis zum 21. Lebensjahr nur möglich, wenn die

Entscheidung für die Betroffenen „unzumutbar“ ist. 

Um die deutsche Staatsangehörigkeit behalten zu können,

muss bis zum Ende des 23. Lebensjahres nachgewiesen

werden, dass man aus der ausländischen Staatsangehörig -

keit entlassen wurde.

Optionspflicht – Was ist das?Liebe Kolleginnen und Kollegen, Prinzip Optionspflicht

Elternteil 1: Nicht-Deutsch Elternteil 2: Nicht-Deutsch

Optionspflicht   
(ab dem 18. Lebensjahr)

Kind: deutsche Staatsangehörigkeit
und Staatsangehörigkeit der Eltern 

mit Beibehaltungsantrag
(BAB) (muss vor Ende des
21. Lebensjahres gestellt
werden)

genehmigt

dauerhafte 
Mehrstaatigkeit

nicht genehmigt 

erfolgt nicht erfolgt

Option: deutsche 
Staatsangehörigkeit   

Option ausl. Staatsangehörigkeit
(bis 23. Lebensjahr)

Deutsche 
Staatsangehörigkeit

Automatischer Verlust der
dt. Staatsangehörigkeit

ohne Beibehaltungsantrag
(BAB)

Nachweis der Entlassung aus der
Staatsangehörigkeit der Eltern
bis Ende 23. Lebensjahr

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall


